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Einladung zur Hauptversammlung der ROFIN-SINAR Technologies Inc. 
 

NASDAQ: RSTI, ISIN US7750431022 
 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
wir danken Ihnen für das in unser Unternehmen gesetzte Vertrauen und laden Sie herzlich zu unserer 
Hauptversammlung am 18. März 2004, um 10:00 Uhr Ortszeit, im Fiesta Inn, 2100 South Priest Drive, 
Tempe, AZ 85282 (USA), ein. 
 
Stimmberechtigt bei der diesjährigen Hauptversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 23. 
Januar 2004 die Aktie im Bestand hatten. Sollten Sie nicht persönlich teilnehmen können, bitten wir Sie 
schriftlich abzustimmen oder eine entsprechende Vollmacht zu erteilen.  
 
Besonderheiten bei der Stimmabgabe deutscher Aktionäre und wie Sie abstimmen können 
 
Nach dem Deutschen Aktiengesetz müssen Kreditinstitute, die Aktien einer Gesellschaft für deren Aktionäre 
halten, die Einladungen zur Hauptversammlung dieser Gesellschaft unverzüglich an die Aktionäre 
weiterleiten. So wird jeder Aktionär durch die Bank, bei der er sein Depot hält, über die Hauptversammlung 
und das Abstimmungs-Procedere individuell und direkt informiert.  
 
Zu unserem Bedauern müssen deutsche Kreditinstitute diesen Service nicht für ausländische Unternehmen 
wie ROFIN-SINAR Technologies Inc. anbieten. Da diese Dienstleistung die Banken verhältnismäßig viel 
Geld und Zeit kostet, schließt ihre Satzung oder Firmenpolitik häufig die Weiterleitung der Einladung und die 
Stimmvertretung für ihre Kunden von vornherein aus. 
 
Damit Ihre Stimme dennoch gezählt werden kann, stellen wir Ihnen unten auf dieser Seite die notwendigen 
Unterlagen zum Download zur Verfügung. Bitte füllen Sie die Wahlkarte aus und reichen Sie diese bei Ihrer 
Depotbank zur Weiterleitung an die jeweilige Hauptversammlungs-Abteilung ein. Diese kann dann 
gegenüber der “Clearstream” die Stimmrechtsvertretung ausüben. Bitten Sie Ihre Bank, bis zum 10. März 
2004 an die entsprechende Stelle zu melden. 
 
 


